Terminplan für die Betriebsratswahl im normalen Wahlverfahren
	Bis wann spätestens
	To-do

	sofort
	Ende der Amtszeit festlegen

	zehn bis zwölf Wochen vor Ablauf der Amtszeit
	Bestellung des Wahlvorstands durch den bisherigen Betriebsrat 

	unverzüglich nach Bestellung des Wahlvorstands
	erste Sitzung des Wahlvorstands, Beschluss einer Geschäftsordnung, Aufstellung eines Arbeitsplans

	bis zum Erlass des Wahlausschreibens
	Maßnahmen zur Einleitung der Wahl:
•	Aufstellung der Wählerliste einschließlich der überlassenen Arbeitnehmer, getrennt nach den Geschlechtern
•	Feststellung der Zahl der (wahlberechtigten) Arbeitnehmenden und Festlegung der Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder
•	Festlegung der Mindestsitze für das Minderheitengeschlecht
•	Festlegung von Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe
•	Festlegung von Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszählung

	sechs Wochen vor dem ersten Tag der Stimmabgabe
	Erlass und Aushang des Wahlausschreibens und/oder (ergänzend) in elektronischer Form

	gleichzeitig mit dem Aushang des Wahlausschreibens
	Auslegen der Wählerliste und der Wahlordnung und/oder (ergänzend) in elektronischer Form

	zwei Wochen nach Aushang des Wahlausschreibens
	letzter Tag für Einsprüche gegen die Wählerliste

	zwei Wochen nach Aushang des Wahlausschreibens
	letzter Tag für die Einreichung von Vorschlagslisten

	sofort nach Ablauf der Einreichungsfrist
	Einladung der Listenvertreter zur Losentscheidung über die Reihenfolge der Ordnungsnummern der Vorschlagslisten, falls mehrere gültige Listen eingegangen sind




	Bis wann spätestens
	To-do

	eine Woche vor Beginn der Stimm­abgabe
	Auslosung der Ordnungsnummern der Vorschlagslisten

	eine Woche vor Beginn der Stimm­abgabe
	Bekanntmachung der Vorschlagslisten

	umgehend
	Erstellen von Stimmzetteln und Wahlumschlägen sowie Beschaffung von Wahlurnen und Einrichtung des Wahllokals

	umgehend
	Versendung der Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmabgabe

	eine Woche vor Ablauf der Amtszeit des amtierenden Betriebsrats
	Tag der Wahl

	unmittelbar vor Abschluss der Stimm­abgabe
	Öffnung der Freiumschläge und Entnahme der Wahlumschläge der Briefwählenden in einer öffentlichen Sitzung

	sofort nach Abschluss der Wahl
	öffentliche Stimmauszählung

	sofort nach Abschluss der Stimmauszählung
	Feststellung und Niederschrift des Wahl­ergebnisses

	sofort nach Feststellung des Wahlergebnisses
	schriftliche Benachrichtigung der Gewählten über die Wahlergebnisse

	drei Arbeitstage nach Zugang der Benachrichtigung
	Möglichkeit zur Ablehnung der Wahl

	sofort, nachdem die Gewählten endgültig feststehen
	Bekanntmachung der Gewählten

	sofort, nachdem die Gewählten feststehen
	Übersendung einer Abschrift der Wahlniederschrift an den Arbeitgeber und die Gewerkschaften

	eine Woche nach dem Wahltag
	Einberufung der konstituierenden Sitzung des gewählten Betriebsrats

	zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses
	letzter Tag für die Anfechtung der Wahl

	Unverzüglich nach der Wahl 
	Übergabe der Wahlakten an den Betriebsrat zur Aufbewahrung



